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Der Blick der Weltöffentlichkeit richtet sich in der ersten Jah-

reshälfte 2007 auf die Bundesrepublik. Mit der Übernahme

der EU-Ratspräsidentschaft und der Ausrichtung des G8-

Gipfels im Juni kann die deutsche Bundesregierung die

internationale Tagesordnung aktiv mit gestalten. Damit sind

auch Chancen und Herausforderungen für die deutsche

Zivilgesellschaft verbunden.

Afrikas Perspektiven stehen im Zentrum des VENRO-

Projekts zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, mit dem wir

als deutsche und afrikanische zivilgesellschaftliche Organi-

sationen die offizielle Präsidentschaftspolitik kritisch und

konstruktiv begleiten. Aus entwicklungspolitischer Sicht for-

dern wir mit unserem Manifest „Afrikas Perspektive –

Europas Politik“ die Bundesregierung auf, für eine armutsori-

entierte europäische Entwicklungspolitik einzutreten. Im

Fokus müssen die UN-Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)

stehen. Viele der Länder Subsahara-Afrikas werden die MDGs

bis 2015 nur erreichen können, wenn die europäische Politik

stärker auf die Interessen der afrikanischen Länder ausgerich-

tet wird.

Eine Mindestanforderung ist aus unserer Sicht die Umset-

zung des EU-Stufenplans zur Entwicklungsfinanzierung und

das Festhalten am 0,7-Prozent-Ziel bis 2015. Die Bundes-

regierung muss die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um eine

solide Finanzierungsstrategie für die europäische Entwick-

lungszusammenarbeit zu vereinbaren.

Die mangelnde Kohärenz der europäischen Politiken ist

eine der größten Hürden für eine erfolgreiche Entwicklungs-

zusammenarbeit mit den afrikanischen Partnerländern. Mit

der Verabschiedung der zwölf Kohärenzverpflichtungen

durch den Rat im Mai 2005 und eines entsprechenden

Arbeitsprogramms bieten sich im kommenden Jahr vielfälti-

ge politische Handlungsoptionen. Die Bundesregierung soll-

te diese Chance ergreifen.

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden

Entscheidungen getroffen, die langfristige Auswirkungen

auf die Entwicklung der afrikanischen Länder haben. Bei

einigen Politikbereichen wie dem Klimaschutz oder dem

Kampf gegen HIV/Aids gilt es, Tempo zu forcieren. Bei ande-

ren müssen Weichen umgestellt werden. Dies betrifft die

Militarisierung der europäischen Außenpolitik genauso wie

die Endverhandlungen der Wirtschaftspartnerschaftsab-

kommen (WPA) als Bestandteil des Cotonou-Abkommens.

Die WPA-Verhandlungen sind bisher zu wenig auf die Ent-

wicklung in den Ländern Afrikas, des karibischen und pazi-

fischen Raums (AKP) ausgerichtet. In beiden Bereichen ist

ein entwicklungsorientierter Ansatz dringend erforderlich.

Die europäische Politik bezieht die Sichtweisen der afrika-

nischen Länder bisher zu wenig ein. Mit den Positionen zu

den einzelnen Themenschwerpunkten, die VENRO gemein-

sam mit afrikanischen Partnern erarbeitet hat, möchten wir

die Perspektiven der afrikanischen Zivilgesellschaften in die

deutsche EU-Präsidentschaftspolitik einbringen. Die Partner-

schaft zwischen europäischen und afrikanischen Zivilgesell-

schaften ist das „Pfund“, das wir als kompetentes Gegen-

über und wichtige politische Akteure der europäischen Ent-

wicklungszusammenarbeit einbringen können und wollen.

Als Ergebnis unserer gemeinsamen Reflexionen appellieren

wir an die Bundesregierung, auf europäischer Ebene für fol-

gende Punkte einzutreten:

• Gerechter Handel: Vorfahrt für Entwicklung in regiona-

len Handelsabkommen sicherstellen,

• Menschliche Sicherheit: Prävention gewaltsamer Konflikte

und Friedenskonsolidierung in den Vordergrund stellen,

• Energiewende: Erneuerbare Energie ausbauen und

zugunsten von Entwicklung nutzen,

• Klimawandel: Afrika bei der Anpassung an den Klima-

wandel unterstützen,

• HIV/Aids: Universellen Zugang zu Prävention, Behand-

lung und Pflege gewährleisten,

• Gender: Geschlechtergerechtigkeit und die Förderung

von Mädchen und Frauen als Querschnittsaufgabe

umsetzen,

• Rolle der Zivilgesellschaft: Als eigenständige politische

Kraft stärken.

Aktuelle Informationen unter: www.afrikas-perspektive.de

Bonn, im Dezember 2006

Afrikas Perspektive – Europas Politik



Für einen gerechten Handel zwischen
der EU und den AKP-Staaten

Handel ist kein Entwicklungsinstrument per se, sondern kann im

Gegenteil Entwicklung bedrohen. Die präferenziellen Handelsbe-

ziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den AKP-Ländern

gehen auf die Unterzeichnung des ersten Lomé-Vertrags im Jahr 1975

zurück. Das Cotonou-Abkommen im Jahr 2000 schuf die Rechtsgrundla-

ge für die Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen

(WPA). Diese begannen 2002 und sollen bis Ende 2007 abgeschlossen

sein. Zu diesem Zeitpunkt wird die Ausnahmeregelung („Waiver“) der

Welthandelsorganisation (WTO) auslaufen. Die Handelsbeziehungen

zwischen EU und AKP müssen dann den WTO-Regeln für regionale Han-

delsabkommen entsprechen. WPA sehen vor, die Handelspräferenzen in

gegenseitige Freihandelsabkommen umzuwandeln. Die EU will nicht

nur über weitere Liberalisierungen des Warenhandels, sondern auch

über Dienstleistungen, geistiges Eigentum, Investitionen, Wettbewerb

und öffentliche Beschaffung verhandeln.

Die Verhandlungen werden während der deutschen EU-Präsidentschaft

in ihre entscheidende Phase kommen. Die deutsche Regierung setzt sich

für einen „erfolgreichen Abschluss der WPA-Verhandlungen“ im Jahr

2007 ein. Mit welchen Konsequenzen? Wir befürchten für Afrika mehr

Arbeitslosigkeit, eine Verschlechterung der Nahrungsmittelversorgung

und eine Verschärfung der sozialen Ungleichheiten. Wir kritisieren

daher die aktuelle Verhandlungsposition der EU, die in scharfem Gegen-

satz zur beabsichtigten entwicklungsfördernden Wirkung der WPA

steht. Hinzu kommt, dass das Beharren auf einem fristgerechten Ab-

schluss der Verhandlungen die AKP-Länder unter extremen Druck setzt.

Wir lehnen es ab, dass in kurzer Zeit eine weitreichende Freihandels-

agenda durchgesetzt werden soll und fordern stattdessen Handelsab-

kommen, die den AKP-Ländern ermöglichen, ihre eigenen nationalen

Entwicklungsstrategien zu verfolgen.

Vorfahrt für Entwicklung 
in regionalen Handelsabkommen

Wir treten dafür ein, dass die WPA Armuts-

bekämpfung und Entwicklung nicht untergra-

ben, sondern unterstützen. Die Liberalisie-

rung des Handels kann negative Auswirkun-

gen auf den Prozess der industriellen und

ländlichen Entwicklung haben. Deshalb ist es

zwingend erforderlich, dass diejenigen

geschützt werden, die vom Freihandel poten-

ziell negativ betroffen sein werden. Dies gilt

insbesondere für Frauen, Kleinbauern, Arbeit-

nehmer sowie kleine und mittlere Unterneh-

men. Der Ablauf der WTO-Ausnahmerege-

lung bedeutet nicht automatisch, dass bis zu

diesem Termin die Marktzugangspräferenzen

geregelt und die Verhandlungen abgeschlos-

sen sein müssen. Die Entwicklungsbedürfnisse

der AKP-Länder sollten die Richtschnur für

den Umsetzungsprozess der WPA sein.

Um den notwendigen politischen Hand-

lungsspielraum zu schaffen, sollte sich die EU

aktiv für die Überarbeitung der WTO-Regeln

einsetzen: gegenseitige Marktzugangsver-

pflichtungen müssen ermöglicht werden. Die

WPA-Verhandlungen sollten auf Handels-

aspekte im engeren Sinn begrenzt werden

und die handelsbezogenen Bereiche, wie die

Singapur-Themen, ausklammern, damit die

WTO-Anforderungen eingehalten werden

und gleichzeitig der größtmögliche politische

Handlungsspielraum erhalten wird. Um die

MDGs zu erreichen, sollte die EU davon abse-

hen, zeitlichen Druck auszuüben, und nicht

länger darauf beharren, die Verhandlungen

bis Ende 2007 abzuschließen. Damit die WPA

zu einem entwicklungsfördernden Instrument

werden, bedarf es mehr Transparenz und

einer stärkeren Beteiligung der Zivilgesell-

schaft vor allem auf nationaler Ebene.

G E R E C H T E R  H A N D E L
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F A K T E N

• EU-Exportsubventionen 2005, um EU-

Molkereiprodukte auf den Weltmärkten 

zu stützen: 1,43 Milliarden Euro

• Kosten der Handelsliberalisierung für 

Subsahara-Afrika (1985 bis 2005): 

212 Milliarden US-Dollar

• Geschätzte WPA-Anpassungskosten 

für alle AKP-Staaten (2008 bis 2018): 

9,2 Milliarden Euro

• Geschätzte Einnahmeverluste der Republik

Kongo infolge eines WPA: 11,7 Prozent

• Arbeitslose infolge der Liberalisierung 

der Konsumgüterimporte in Ghana (1985

bis 1993): 50 000

• Anteil ghanaischer Importe aus Nachbar-

staaten, die infolge von WPA durch 

EU-Exporte verdrängt werden könnten: 

17 Prozent

• Anstieg der Importe verarbeiteter Lebens-

mittel aus der EU in Kamerun nach voller

Marktöffnung: 80 Prozent

• Möglicher Wertzuwachs deutscher Exporte

infolge eines WPA zwischen der EU und

ECOWAS (westafrikanische WPA-Verhand-

lungsgruppe): 291 Millionen Euro

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei den 
europäischen Institutionen für Folgendes einzutreten:

1. Sicherheitsmechanismen in die WPA und andere Handelsabkommen integrieren

Um den Entwicklungsbedürfnissen der Entwicklungs- und insbesondere der AKP-

Länder Rechnung zu tragen, Kleinbauern, lokale Märkte und junge Industrien zu

schützen, Arbeitsplätze zu schaffen sowie ländliche Entwicklung voranzutreiben,

sollen die WPA und andere Handelsabkommen über integrierte Sicherheitsme-

chanismen verfügen. Den Regierungen dieser Länder soll der notwendige Hand-

lungsspielraum eingeräumt werden, damit sie ihre eigenen Entwicklungsstrate-

gien verfolgen können. 

2. Den Entwicklungsländern eine präferenzielle Behandlung gewähren

Die EU sollte ihren Vorschlag zur Reform der WTO-Bestimmungen zu regionalen

Freihandelsabkommen (Art. XXIV des GATT-Abkommens) mit dem Ziel überarbei-

ten, dass innerhalb von Abkommen mit Entwicklungsländern nichtgegenseitige

und asymmetrische Verpflichtungen möglich werden.

3. Die Singapur-Themen ausklammern

Auf Vereinbarungen in den Bereichen Investitionen, Wettbewerbspolitik, öffent-

liche Beschaffung, Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen und handels-

bezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums sollte die EU verzichten, da

diese lokale Märkte schwächen und die monopolistische Marktmacht multinatio-

naler Unternehmen vergrößern würden.

4. Die Frist für die WPA-Verhandlungen verlängern,

� damit umfassende Konsultationen mit den zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen und Gruppen, die von negativen Auswirkungen betroffen sein könnten,

ermöglicht werden,

� um eine solide Analyse der Ergebnisse des Überprüfungsprozesses und deren

Einbeziehung in die Verhandlungen zu garantieren.

5. Den Bedürfnissen der AKP-Länder Rechnung tragen:

� genügend Zeit (mindestens 20 Jahre) zur Vertiefung ihrer regionalen Integra-

tion und zur Anpassung ihrer nationalen politischen Handlungskonzepte und

Gesetze an die Anforderungen für die WPA gewähren,

� zusätzliche Ressourcen zur Minderung der Anpassungskosten („Anpassungs-

fazilität“) bereitstellen,

� alle Exportsubventionen der EU für Agrarprodukte als Bestandteil der WPA

streichen,

� die Umsetzung der WPA im Hinblick auf das Erreichen der auf nationaler Ebene

definierten Entwicklungsziele überwachen.
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Seit Anbruch des neuen Jahrtausends richten sich die Entwicklungs-,

Außen- und Sicherheitspolitik der EU auf Konfliktprävention, zivile

Krisenbewältigung, Demokratie, Menschenrechtsschutz, Partnerschaften

auf der Grundlage von Gleichheit und Eigenverantwortung sowie Parti-

zipation der Zivilgesellschaft. Wir erkennen den Einsatz der EU für Frie-

den und Sicherheit auf der Grundlage des Bezugssystems der mensch-

lichen Sicherheit an. Es mangelt jedoch noch an Kohärenz und an der

Umsetzung der politischen Handlungskonzepte. Die politische Praxis,

beispielsweise in der Migrationspolitik, zeigt, dass die EU ein eurozent-

risches, defensives Sicherheitskonzept verfolgt, statt die Probleme prä-

ventiv, kohärent und integrativ anzugehen.

Wir begrüßen, dass die EU die Existenz gescheiterter und scheiternder

Staaten als Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung dieser Staaten und

für Europa anerkennt. Wir können jedoch nicht erkennen, dass die EU

konsequent die Faktoren in der EU-Politik und der Praxis von Unterneh-

men in Europa bekämpft, die zum Scheitern von Regierungen in Afrika

beitragen. In EU-Dokumenten wird ignoriert, dass auch die Politik und

Praxis innerhalb der EU und ihrer Mitgliedstaaten Ursachen gewalt-

samer Konflikte in Afrika sind oder indirekt damit zusammenhängen. 

So steht zum Beispiel die EU-Handelspolitik oft im Widerspruch zu den 

Zielen der nachhaltigen Entwicklung in Afrika und der Armutsbekämp-

fung. Die Muster des Energie- und Ressourcenverbrauchs in Europa

sowie das Streben, Zugang zu Ressourcen zu erhalten und diesen zu

sichern, erzeugen Konflikte. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on zählen zu den größten Produzenten von Klein- und Leichtwaffen.

Menschliche Sicherheit 
gegenüber einem defensiven
Sicherheitskonzept stärken

Wir sind überzeugt, dass Entwicklung und

Menschenrechte Zwecke und Ziele per se sind

und nicht nur als Mittel zum Erreichen ande-

rer Ziele oder als Instrumente der Politik für

die EU-Außenbeziehungen betrachtet werden

sollten.

Ein umfassender, auf menschliche Sicherheit

ausgerichteter Ansatz muss folgenden Dimen-

sionen Rechnung tragen:

• einer Umwelt, die Menschen eine Lebens-

grundlage bietet,

• der Deckung menschlicher Bedürfnisse für

das Überleben,

• der Achtung der Menschenwürde und der

Garantie der Menschenrechte sowie

• dem Schutz vor vermeidbaren Schäden.

Ursachen für die Unsicherheit von Personen

und Gesellschaften müssen nachhaltig be-

kämpft werden. Dazu zählen Hunger, Armut,

Krankheiten und Leiden, physische Bedrohun-

gen, mangelnde politische Partizipation und

Ungleichheit. Die 2006 verabschiedete EU-

Afrikastrategie verlangt gegenseitige Unter-

stützung in den internationalen Foren wie

UN-Sicherheitsrat und Welthandelsorganisati-

on, die Themen und Probleme afrikanischer

Länder behandeln.

Wir erkennen an, dass die EU politische

Maßnahmen ergriffen hat, die auf die Kon-

fliktprävention abzielen (Afrikanische Friedens-

fazilität, Frühwarnmechanismen, Entwaff-

nung/Demobilisierung/Wiedereingliederung).

Bei der derzeitigen Praxis der Zuteilung von

Ressourcen für Konfliktprävention und Frie-

denskonsolidierung liegt jedoch der Schwer-

punkt auf „reaktiven Maßnahmen“. Unseres

Erachtens geht Prävention über die techni-

sche Unterstützung der afrikanischen Sicher-

heitsarchitektur hinaus. Die Anwendung von

Gewalt ist in allererster Linie das Ergebnis

unterlassener oder gescheiterter Prävention.

Wenngleich die Einrichtung von Mechanis-

men und Strukturen, die auf sich entwickeln-

M E N S C H L I C H E  S I C H E R H E I T
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Wir fordern die Bundesregierung auf, bei den 
europäischen Institutionen für Folgendes einzutreten:

1. Den Schwerpunkt auf Prävention und Friedenskonsolidierung legen

Die EU muss in ihren politischen Konzepten, Handlungen und Instrumenten die

Prävention gewaltsamer Konflikte in den Vordergrund stellen und in die Praxis

umsetzen. 

Dazu zählt auch die Erkenntnis, wie europäische Politik und Handlungen zur Eska-

lation von Konflikten in Afrika beitragen. Zusätzlich fordern wir die EU auf, für

Länder in Konfliktsituationen nichtmilitärische politische Mechanismen zur Ver-

hinderung der Eskalation von Krisen zu entwickeln.

2. Eine wirksame Kontrolle des Handels mit Klein- und Leichtwaffen unterstützen

Die EU muss Waffenproduzenten in den EU-Mitgliedstaaten drängen, den von der

EU verabschiedeten Verhaltenskodex zu befolgen. Wir fordern die EU zudem auf,

mit der Umsetzung des globalen Übereinkommens zum Waffenhandel („Arms

Trade Treaty“) zu beginnen. 

3. Natürliche Ressourcen zugunsten von Entwicklung nutzen

Erforderlich sind konkrete Schritte der EU zur Verabschiedung schärferer Bestim-

mungen, beispielsweise durch Anwendung der „OECD-Richtlinien für multinatio-

nale Unternehmen“ auf in den EU-Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen. Dies

muss mit dem Kimberley-Prozess zur Bekämpfung des illegalen Diamantenhan-

dels und der Initiative für Transparenz in der Rohstoffindustrie (EITI) einhergehen.

Zusätzlich zur EITI-Initiative empfehlen wir, dass in der EU ansässige Unternehmen

verpflichtet werden, offen zu legen, welche Zahlungen sie an Regierungen in Ent-

wicklungsländern leisten.

4. Die afrikanischen Zivilgesellschaften an der Friedenskonsolidierung beteiligen

Die Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure an Verhandlungen über Friedens-

abkommen und an ihrer Umsetzung muss gewährleistet werden. Außerdem soll-

te die EU von politischen Konzepten und Handlungen Abstand nehmen, die die

Integrität und die Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft beeinträchtigen würden.

Die EU muss zivile Mechanismen zum Schutz der Zivilgesellschaft vor Verfolgung

durch Konfliktparteien entwickeln, da der Staat in vielen aktuellen innerstaatli-

chen Konflikten in Afrika dies nicht leisten kann oder selbst Konfliktpartei ist. 

5. Die Integrität der Entwicklungszuammenarbeit sicherstellen

Die EU sollte die Afrikanische Friedensfazilität (AFF) nicht mehr aus dem Europäi-

schen Entwicklungsfonds (EEF) finanzieren. Für diesen Zweck muss die EU zusätz-

liche Mittel mobilisieren. Die EU benötigt separate Finanzierungsinstrumente für

die Unterstützung ihrer Aktivitäten zur Armutsbekämpfung. Andere Politikberei-

che müssen genügend Mittel erhalten, um Präventionsstrategien umsetzen zu

können. 

F A K T E N

• Weltweite Militärausgaben 2005: 

1 118 Milliarden US-Dollar

• Weltweite Ausgaben für Entwicklungshilfe

2005: 107 Milliarden US-Dollar

• Etat des Verteidigungsministeriums 

der Bundesrepublik Deutschland: 

27,9 Milliarden Euro

• Etat des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung: 4,2 Milliarden Euro

• Vier Monate Einsatz der Bundeswehr 

in der Demokratischen Republik Kongo: 

50 Millionen Euro

• Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit

im Kongo 2005 gesamt: 32 Millionen Euro

• Weltweite Anzahl von Kleinwaffen: 

639 Millionen

• Kleinwaffen töten jedes Jahr durchschnitt-

lich 500 000 Menschen – jede Minute ein

Mensch
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de Krisensituationen reagieren können,

einen wichtigen Beitrag darstellt, verlangt

die Prävention gewaltsamer Konflikte

einen umfassenderen Ansatz.

Prävention erfordert eine besondere

Sensibilität für die Lebensbedingungen

und Bedürfnisse von Menschen. Dafür ist

die aktive Kooperation mit der Zivilgesell-

schaft unentbehrlich, die seit vielen Jahren

eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung

gewaltsamer Konflikte in ihren Gesell-

schaften spielt.
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Globale Energiewende vorantreiben –
Entwicklung klimaverträglich gestalten

Erneuerbare Energie zugunsten 
von Entwicklung nutzen

Wir sind überzeugt, dass Energieversorgung

nicht allein eine Frage von Technik, sondern

entscheidend für wirtschaftliche Entwicklung,

weniger Armut und ökologische Nachhaltig-

keit von Entwicklung ist. Die Regulierung des

Energiesektors ist dabei von zentraler Bedeu-

tung. Die Herausforderungen im Energiebe-

reich erfordern koordinierte nationale politi-

sche Handlungsrahmen für die Reform des

Energiesektors. Ziel muss die Schaffung günsti-

ger Bedingungen für dezentrale, demokrati-

sche und partizipatorische Lösungen sein. Zen-

trale Voraussetzung hierfür ist die Verbesse-

rung der Wirtschaftskraft benachteiligter

Gruppen auf lokaler Ebene, damit diese einen

besseren Zugang zu moderner Energieversor-

gung erhalten. Die Nachahmung der zentrali-

sierten Energiestrukturen und -märkte der EU

ist keine Erfolg versprechende Strategie für

Afrika. 

Insbesondere in Ländern, die fossile Brenn-

stoffe importieren, muss in jedem politischen

Handlungskonzept zur Erweiterung des Zu-

gangs zur Energieversorgung dezentralen

erneuerbaren Energieträgern Priorität einge-

räumt werden. Erneuerbare Energieträger gel-

ten oft als zu teuer und müssen häufig sub-

ventioniert werden. Sie sind jedoch nur in der

Anschubphase kostenaufwendig, im laufen-

den Betrieb jedoch billiger, und sie verwenden

vor Ort verfügbare Ressourcen. Die hohen Sub-

ventionen für konventionelle Energieträger

müssen zu erneuerbaren umgeleitet werden.

Notwendig sind innovative Finanzierungsin-

strumente für Ansätze zu einer dezentralen

Versorgung mit erneuerbaren Energieträgern,

zu denen zivilgesellschaftliche Organisationen,

die Bevölkerung vor Ort, der Privatsektor und

Regierungen Zugang haben müssen.

Die Milliarden der EU-Steuerzahler in inter-

nationalen Finanzinstitutionen wie der Euro-

päischen Investitionsbank und der Weltbank

werden im Energiesektor ineffizient verwen-

det. Es ist zweifelhaft, ob diese für dezentrale

Nachhaltige Energienutzung ist eine Voraussetzung für das Errei-

chen der MDGs. Der Zugang zu sauberer und erschwinglicher Ener-

gieversorgung ist unentbehrlich für nachhaltige Entwicklung und

Armutsbekämpfung und von großem Nutzen für die Bereiche Gesund-

heit, Alphabetisierung, Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommens-

sicherung, Stärkung der Wirtschaftskraft benachteiligter Gruppen und

Gerechtigkeit. 

Die derzeitigen Energieszenarien für das 21. Jahrhundert geben jedoch

Anlass zu Sorge: Das heutige Energiesystem mit seinen in die Höhe

schießenden Preisen für fossile Brennstoffe kann die moderne Energie-

versorgung für die unversorgten 1,6 Milliarden Menschen nicht bereit-

stellen. Eine Fortführung der aktuellen Energiepolitik hätte Umwelt-

katastrophen zur Folge, unter denen die Ärmsten am meisten zu leiden

hätten, und eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowohl

inner- als auch zwischenstaatlich. Steigende Erdöl- und Erdgaspreise

würden zu einer weniger sicheren Welt führen, in der die Länder um

knappe fossile Energieressourcen konkurrieren.

Der Anstieg der Erdölpreise der letzten Jahre hat in vielen Entwicklungs-

ländern, insbesondere in Afrika, bereits zu Mehrausgaben geführt, die

ihre Einnahmen aus der öffentlichen Entwicklungshilfe oder ihren Schul-

denerlass übersteigen.

Die Entwicklungsländer brauchen einen besseren Zugang zur Energie-

versorgung, und die Welt insgesamt muss von Energiequellen mit Schad-

stoffemissionen unabhängiger werden, mehr Energie einsparen sowie

die Energieeffizienz verbessern. Es liegt im gemeinsamen Interesse Afri-

kas und Europas, diese Herausforderung zu bewältigen.



Wir fordern die Bundesregierung auf, bei den 
europäischen Institutionen für Folgendes einzutreten:

1. Mittel zugunsten der Nutzung erneuerbarer Energien umschichten

EU-Mittel und -Subventionen müssen von der Unterstützung fossiler (und nuklea-

rer) Energieträger hin zur raschen Ausweitung der Nutzung erneuerbarer Ener-

gien sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz verlagert werden. Öffentliche

Mittel für dezentrale erneuerbare Energieoptionen müssen zu Institutionen und

Organisationen umgeleitet werden, die die besten Ergebnisse auf Geber- und

Empfängerseite liefern können. Es bedarf neuer, zusätzlich zu den für Regierun-

gen verfügbaren Finanzierungslinien, die für zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen, die Bevölkerung vor Ort und den Privatsektor zugänglicher sein müssen. 

2. Einfluss bei den internationalen Finanzorganisationen geltend machen 

Die internationalen Finanzinstitutionen müssen die erklärten Ziele der EU-Ent-

wicklungspolitik übernehmen. Wir fordern die Bundesregierung auf, in ihrer Prä-

sidentschaft einen solchen Prozess auf den Weg zu bringen. Die EU-Mitgliedstaa-

ten haben einen Anteil von 28 Prozent an der Weltbank und müssen dafür sorgen,

dass die Milliardensummen für fossile Brennstoffe zu dezentralen erneuerbaren

Energieträgern umgeleitet werden.

3. Reform des Energiesektors und der nationalen Energiekonzepte vorantreiben 

Das Energiethema muss in der Entwicklungspolitik der EU und ihrer Mitgliedstaa-

ten über isolierte Projekte hinausgehen und sich auf die Reform des Energiesek-

tors und die nationalen Konzepte für die Energiepolitik konzentrieren. Dazu zählt

auch die Verbesserung der Wirtschaftskraft und des politischen Einflusses bislang

benachteiligter Gruppen, damit diese Zugang zu einer modernen dezentralen

Energieversorgung erhalten. Erneuerbare Energieträger müssen in den energie-

politischen Konzepten Priorität erhalten.

4. Voraussetzungen für eine moderne und nachhaltige Energietechnologie

schaffen

Die EU sollte entscheidend dazu beitragen, dass vor Ort politisch-konzeptionelles

Fachwissen und Fertigungskapazität im Bereich von Technologien für die Nutzung

erneuerbarer Energie geschaffen wird, um die Hindernisse für die Verbreitung

erneuerbarer Energieträger zu überwinden. 

F A K T E N

• Ausgaben der Weltbankgruppe für 

Investitionen im Energiesektor (2006): 

4,4 Milliarden US-Dollar

• Anteilige Mittel für Neue Erneuerbare

Energien: 190 Millionen US-Dollar

• Erwarteter Anstieg des weltweiten Energie-

bedarfs: Von 10 000 Megatonnen Öl-Äqui-

valent (Mtoe) in 2000 auf 16 300 Mtoe bis

2030

• Erwarteter Anstieg des Energiebedarfs in

Afrika: Von 500 Mtoe (2000) auf 1 000

Mtoe (2030)

• Jährlicher Anteil Afrikas an den weltweiten

CO2-Emissionen: 3,6 Prozent

• In Subsahara-Afrika  leben 526 Millionen

Menschen ohne Zugang zur Stromversor-

gung (2002) – Tendenz steigend. In eini-

gen Ländern haben nur fünf Prozent der

Bevölkerung Zugang, in einigen ländlichen

Gebieten sogar nur zwei Prozent.

Energielösungen überhaupt geeignet

sind. Der überwiegende Teil ihrer Mittel

wird weiterhin für die Förderung fossiler

Brennstoffe verwendet, die primär dem

Norden nutzt. 

Wir begrüßen EU-Ansätze für eine

nachhaltige Energiepolitik, wie die ver-

stärkte Nutzung erneuerbarer Energie-

träger in Deutschland. Ein positives

Beispiel für die Finanzierung scheint

auch die EU-Energieinitiative (EUEI) zu

sein, die jedoch transparenter werden

muss. Gleichzeitig rufen wir die EU-Mit-

gliedstaaten auf, eine glaubwürdige

politische Vorreiterrolle bei erneuerba-

ren Energien zu übernehmen. 

Afrika braucht Know-how und techni-

sche Unterstützung, um verstärkt erneu-

erbare Energien in ländlichen Gebieten

nutzen zu können. Dies bedeutet nicht

nur zollfreie Importe, sondern auch die

Schaffung lokaler Fertigungskapazitäten.

Insbesondere in ländlichen Gebieten

umfasst der Aufbau einer modernen

Energieversorgung nicht nur netzgebun-

dene oder nicht netzgebundene Strom-

versorgung, sondern auch nicht elektri-

sche Energielösungen wie beispielsweise

verbesserte Kochherde, Kleinst- und

Kleinwasserkraftwerke zur Gewinnung

von Antriebskraft, Solaranlagen und

Solartrockner, Windpumpen und solare

Wasseraufbereitungsanlagen.

E N E R G I E W E N D E
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Gefährlichen Klimawandel 
vermeiden

Afrika ist durch den Klimawandel besonders gefährdet. Prognosen

zufolge wird der Klimawandel wegen geringerer Niederschläge im

nördlichen und südlichen Afrika die bereits jetzt herrschende Wasser-

knappheit verschärfen. In manchen Regionen ist die Sicherheit der Nah-

rungsversorgung durch abnehmende Niederschläge und Bodenfeuchtig-

keit bereits heute bedroht. Die Ausweitung der Lebensräume von

Krankheitsüberträgern infolge des Temperaturanstiegs wirkt sich nega-

tiv auf die menschliche Gesundheit aus. Manche Effekte des Klimawan-

dels werden die Geschlechterunterschiede zuungunsten der Frauen ver-

größern. Der Klimawandel untergräbt Entwicklungserfolge auf dem

Weg zum Erreichen der MDGs. Diese sind jedoch dringend notwendig,

um die Anpassungsfähigkeit der Armen zur Bewältigung der negativen

Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern.

Die EU hat anerkannt, dass der Klimawandel wahrscheinlich besonders

verheerende Folgen für arme Menschen haben wird, durch schwerwie-

gendere klimabezogene Katastrophen, aber auch durch die unmittelba-

re Beeinträchtigung ihrer Lebensgrundlagen.

Die Anpassung an den Klimawandel stellt für die Entwicklungsländer

eine riesige Herausforderung dar, insbesondere in finanzieller Hinsicht.

Nach Schätzungen der Weltbank sind circa 20 Prozent der Investitionen

der offiziellen Entwicklungshilfe sensibel gegenüber Klimaänderungen.

Um Entwicklungsmaßnahmen an den Klimawandel anzupassen, sind

zusätzlich zwischen zehn und 40 Milliarden US-Dollar jährlich erforder-

lich. Diese Zahl dürfte weiter steigen, solange die Treibhausgasemissio-

nen zunehmen. Die bereits von den Industrieländern bereitgestellten

Mittel zur Anpassungsförderung belaufen sich jedoch derzeit auf weni-

ger als ein Prozent der erforderlichen Anpassungsfinanzierung.

Anpassungmaßnahmen unterstüt-
zen: eine Frage der Gerechtigkeit 

Wir begrüßen, dass die EU beginnt, sich den

entwicklungspolitischen Herausforderungen

durch den Klimawandel zu stellen. Der 2004

verabschiedete EU-Aktionsplan zum Klima-

wandel im Rahmen der Entwicklungszusam-

menarbeit bildet einen wertvollen Hand-

lungsrahmen. Auch die zwölf Kohärenzver-

pflichtungen des Rates fordern Maßnahmen

zur Bekämpfung des Klimawandels. Um einen

gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, der

die Anpassungsfähigkeit vieler Millionen

Menschen in Afrika überfordern würde, muss

die globale Erwärmung bis zum Ende des

Jahrhunderts unbedingt auf unter zwei Grad

Celsius im Vergleich zum vorindustriellen

Niveau begrenzt werden. Die Einigung des

Europäischen Rates auf dieses Ziel ist von

größter Bedeutung. Dafür sollte die EU bis

2050 ihre Treibhausgasemissionen um 80 Pro-

zent gegenüber 1990 verringern, aber auch

die Kohärenz mit anderen Politikfeldern

gewährleisten, wie der Sicherheit der Energie-

versorgung. Eine konsequentere Unterstüt-

zung klimafreundlicher Entwicklung in Afrika

auf der Grundlage erneuerbarer Energieträ-

ger ist unerlässlich.

Da der Klimawandel von den Ländern mit

einem hohen Ausstoß an Treibhausgasen ver-

ursacht ist, müssen zusätzliche finanzielle Mit-

tel für die Bewältigung seiner negativen Aus-

wirkungen aufgewendet werden. Dies ist kei-

ne Frage von freiwilliger Geberfreudigkeit,

sondern von Gerechtigkeit. Die riesige Lücke

zwischen dem Finanzbedarf für die Anpas-

sung und den von den Industrieländern

bereitgestellten Mitteln wächst. 

Die Anpassung an den Klimawandel findet

auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene

statt und wird lokal den größten Nutzen brin-

gen, wo die Auswirkungen des Klimawandels

zuerst und am gravierendsten zu spüren sind.

Beispielsweise bemühen sich Projekte in

Benin, die klimabedingte Holzknappheit

durch die Ausgabe effizienterer Kochherde




